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Feststel I ung
Umfang der Steuerbefreiung
Die KÖnpenschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nn. I KStG von den Könpenschaftsteuen befneit.
Sie ist nach § 3 Nr'. 6 GewStG von den Ger{,enbesteuer bef neit.

Hint/.,eise zun Steuenbegünst igung
Die Körpenschaft föndent im Sinne Oen §§ 51 ff.
gemeinnützige Zwecke:
- Förderung der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1

A0 ausschließ1ich und unmitte'lbar foigende

Nr. 4 A0)

Hinweis zur Ausstel Iung von Zuwendungsbestätigungen
Die Könperschaft ist berechtigt, für'Spenden, die ihn zun Verwendung fün diese zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vongeschrjebenem Vondnuck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-
stellen. Die amtl ichen Musten fün die Ausste'llung steuenlichen Zuwendungsbestätigungen stehen im
Intennet unten https://www.fonmuiare-bfinv.de als ausfül lbane Formulane zun VenfÜgung.

Die Könperschaft ist berechtigt, fün Mitgl iedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtl ich vonge-
schniebenem Vondruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustel len.

Zuwendungsbestät igungen fün Spenden und ggf. Mitgl iedsbeitr'äge dünfen nun ausgestel lt
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger a1s fünf Jahre zurückliegt
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

wenden,
Die Fnist

Haftung bei unrichtigen Zuwenclungsbestätigungen uncl fehlverwendeten Zuwendungen
Wer vonsätzl ich oden gnob fahnlässig eine unnichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder venan-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in den Zuwendungsbestätigung angegebenen steuenbegünstigten
Zt/,,ecken vent4endet wenden, haftet für'die entgangene Steuen. Dabei wind die entgangene Einkommen-
steuer oden Körpenschaftsteuen mit 30 %, die entgangene Gewenbesteuen pauschal mit 15% den Zuwen-
dung angesetzt (§ 1Ob Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr". 5 GewStG).

Hi nwei s zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalentnägen, die bis zum 31.12-2025 zuf lieBen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
entragsteuenabzugnach§44aAbs.4und7Satz1Nr.1sowieAbs.4bSatz1Nr'.3undAbs.10
Satz 1 Nn. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oden die Übenlassung einen amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt fÜr' die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 ESIG dunch das depotführende Kredit- oden
F i nanzdi enst l ei stungsi nst i tut .

Die Vonlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Enträge in einem wirtschaftlichen
Geschäftsbetr'ieb anfallen, für den die Befneiung von der Könpenschaftsteuen ausgeschlossen ist.
Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspnuchnahme den Steuerbefneiungen auch in Zukunft von den tat-
sächlichen Geschäftsfühnung abhängt, die den Nachpr'üfung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unter'liegt, Die tatsächliche Geschäftsfühnung muss auf die ausschließfiche
und unmittelbare Enfüllung der steuenbegünstigten Zwecke genichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ondnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufste'l'lung den Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Vermögensübensicht mit Nachweisen üben Bildung und Entwicklung der. Rück-
lagen) nachgewiesen wenden (§ 63 A0).
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